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Rechtliche Grundlagen

und Anforderungen

an Barrierefreiheit



Rechtliche Grundlagen 

• UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)

• Grundgesetz Artikel 3, Abs. 3

• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

• Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

• Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG)

• Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

• Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0

• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

• European Accessibility Act / 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

• Musterbauordnung (MBO)

• DINs und Richtlinien

• Verschiedene Europäische Normen



Behindertengleichstellungsgesetz - BGG

§ 4 Barrierefreiheit

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 

technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 

Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 

Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere 

gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen 

in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und 

nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt 

notwendiger Hilfsmittel zulässig.“



Barrierefreie Informationstechnik-

Verordnung (BITV) 2.0

Gilt für öffentliche und mehrheitlich öffentlich 

finanzierte Stellen (Webseite, Intranet, Apps, 

PDFs)

BITV = WCAG Stufe AA

+ Deutsche Gebärdensprache (DGS)

+ Leichte Sprache

+ Erklärung zur Barrierefreiheit

European Accessibility Act / 

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Gilt ab 2025 für Privatwirtschaft (Online-

Shops, Bankautomaten, Hardware, 

Audiovisuelle Medien)

Technische Anforderungen noch nicht 

definiert. (Vermutlich angelehnt an WCAG)

Anforderungen an digitale Barrierefreiheit



1.2.1 Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) 

Stufe A:

Aufgezeichneter reiner Audioinhalt: Es wird eine Alternative 

für zeitbasierte Medien bereitgestellt, die äquivalente 

Informationen für aufgezeichneten reinen Audioinhalt bietet.

Aufgezeichneter reiner Videoinhalt: Es wird entweder eine 

Alternative für zeitbasierte Medien oder eine Audiospur zur 

Verfügung gestellt, die äquivalente Informationen für 

aufgezeichneten reinen Videoinhalt bietet.

1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) Stufe A:

Untertitel werden für alle aufgezeichneten Audioinhalte in 

synchronisierten Medien bereitgestellt, […]

WCAG

Richtlinie 1.2 Zeitbasierte Medien: Stellen Sie Alternativen für 

zeitbasierte Medien zur Verfügung.

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/#media-equiv

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/#media-equiv


1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative 

(aufgezeichnet) Stufe A:

Eine Alternative für zeitbasierte Medien oder eine 

Audiodeskription des aufgezeichneten Videoinhalts wird für 

synchronisierte Medien bereitgestellt, […]

1.2.4 Untertitel (Live) Stufe AA:

Untertitel werden für alle Live- Audioinhalte in 

synchronisierten Medien bereitgestellt.

1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet) Stufe AA:

Eine Audiodeskription wird für alle aufgezeichneten 

Videoinhalte in synchronisierten Medien zur Verfügung 

gestellt.

1.2.6 Gebärdensprache (aufgezeichnet) Stufe AAA:

Eine Übersetzung in die Gebärdensprache wird für alle 

aufgezeichneten Audioinhalte in synchronisierten Medien 

bereitgestellt.



Wem nützt Barrierefreiheit?

„Facebook: Hier werden täglich 8 Milliarden Videos 

geguckt, ein Post, der ein Video enthält, bekommt bis 

zu 13,9  Prozent mehr Reaktionen. Und ein Großteil, 

nämlich 85 Prozent, sehen die Videos ohne Ton.“

(https://www.wuv.de/medien/online_video_auf_fac

ebook_am_liebsten_ohne_ton) [Zahlen stammen 

vermutlich von 2016]

https://www.wuv.de/medien/online_video_auf_facebook_am_liebsten_ohne_ton


Wem nützt Barrierefreiheit?

„Facebook: Hier werden täglich 8 Milliarden Videos 

geguckt, ein Post, der ein Video enthält, bekommt bis 

zu 13,9  Prozent mehr Reaktionen. Und ein Großteil, 

nämlich 85 Prozent, sehen die Videos ohne Ton.“

(https://www.wuv.de/medien/online_video_auf_fac

ebook_am_liebsten_ohne_ton) [Zahlen stammen 

vermutlich von 2016]

-> Denken in „Zielgruppen“ ist daher 

nicht immer sinnvoll.

https://www.wuv.de/medien/online_video_auf_facebook_am_liebsten_ohne_ton


Konkrete
Beispiele für
Umsetzung



Beispiel für Audiodeskription als separates Video:

Web-Ausstellung „Offener Prozess“, ASA-FF e.V. Chemnitz

https://www.offener-prozess.net/inventur-metzstrasse-11

https://www.offener-prozess.net/inventur-metzstrasse-11


Beispiel für Audiodeskription und automatische Untertitel von YouTube:

„Klare || Kante“ - TRAILER mit Audiodeskription - Tanzlabor Leipzig

https://www.youtube.com/watch?v=u46vhg3QtGQ

https://www.youtube.com/watch?v=u46vhg3QtGQ


Beispiel für DGS + Untertitel:

Sophiensaele Einladung zur Jubiläumsfeier

https://vimeo.com/631899078

https://vimeo.com/631899078


Tools

und

Tipps



Beispiel für barrierefreien Webplayer: Aktion Mensch
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreier-videoplayer

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreier-videoplayer


Beispiel für barrierefreien Webplayer: Able Player 
https://ableplayer.github.io/ableplayer/

https://ableplayer.github.io/ableplayer/


Beispiele für synthetische Stimmen / Text to Speech:

NVDA, TalkBack, JAWS, Wakelet, Speakabo



Beispiel für automatische Transkription mit Microsoft Word (nur Online)





Beispiel für automatische Transkription und Untertitelung mit Subtitle Edit 
https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releases

https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releases






Mini-Checkliste für Live Events

• Online-Plattform muss barrierefrei sein.

Infos z.B. bei der Bundesfachstelle-Barrierefreiheit (Stand: 

August 2021)

• Prüfen, ob z.B. verschiedene Sprachen, Audiokanäle und 

Transkription möglich sind.

• Wenn Tools wie Padlet oder Whiteboards o.ä. benutzt werden, 

prüfen, ob auch barrierefrei sind. Eventuell Alternativen 

anbieten.

• Datenschutz und Hardware-Voraussetzungen beachten

• Pausen einplanen und einhalten! (mindestens 10 Minuten)

• Start- und Endzeiten einhalten. Insbesondere wichtig, wenn 

Assistenz, Transport, Kinderbetreuung etc. organisiert werden 

muss.

• Werbung in barrierefreier Form auf verschiedenen Kanälen.

• Anmeldung, Ticketkauf etc. barrierefrei auf verschiedene 

Weisen möglich.

https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/videokonferenztools-barrierefrei-vergleich.html?mc_cid=d15ac398c8&mc_eid=7825f3ee43


Mini-Checkliste für Live Events

• Benennen Sie eine bestimmte Kontaktperson für Fragen zur 

Barrierefreiheit und für Feedback über verschiedene 

Kommunikationskanäle, z.B. Telefon, E-Mail, Online-

Kontaktformular, Social Media/Messanger.

• Kontaktperson muss auskunftsfähig sein.

• Teilnehmende begrüßen, Ablauf erklären inklusive Pausen.

• Bei Videokonferenzen: Gesichter aller Personen gut ausgeleuchtet 

(kein Gegenlicht), ruhige Hintergründe, gute Soundqualität (mit 

Headset oder Mikro + Kopfhörer).

• Hohen Kontrast zwischen Text und Hintergrund bei Grafiken und 

Präsentationen. Online-Kontrastrechner nutzen.

https://www.leserlich.info/werkzeuge/kontrastrechner/index.php

